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und natürlichem Eßtalent in den geladenen Tänzern nicht zu
bezwingen vermag. Diese Tafelfeste, die hier Hä f cli a ben d genannt
werden, fallen ihren Ursprung einer nralten Sitte verdanken, zufolge
welcher man sich an einem der letzten Abende der Fastnachtzeit,
wahrscheinlich in Beziehung auf die bevorstehenden Fasten, unter
Bekannten den Spaß machte, einander die Töpfe in der Küche zu
untersuchen und den Inhalt wegzutragen, wvbci es sich dann versteht,

daß jede kluge Hausfrau bedacht war, bei den erwarteten Dieben Ehre
einzulegen. Der Hausherr aber hatte gegen diese Eingriffe in die

Sicherheit des Knchcngebietes um sa weniger einzuwenden, als dann
die Bestoblenen Tags darauf zu Gaste geladen winden, und das

Uorpim UeUeti natürlich nicht vhne reichliche Zutat ans des traktiren-
den Diebes Küche und Keller erscheinen durste. Um die Sache zu
vereinfachen, hat man die Mauserei abgeschafft und nur die Schmauserci
beibehalten, damit aber gewiß an pikantem Scherze vieles verloren.

Früher noch, als der Geschmack der lebenslustigen Jugend dieser

Alpenrcsidcnz an Ergötzlichkeiten des Winters, hat dieser selbst geendigt.

In siegreichem Kampfe gegen ihn erweitert der neue Frühling sein

Gebiet, wie der anwachsende Tag über das Dunkel der Winternächte.
Schon waren die Schlitten und die bunten Gescheite, mit Pelzmänteln
und Müssen, wieder in Verwahrung gebracht, wie nach dem Friedensschluß

die Kanonen und Kürasse der heimgekehrten Krieger. Jetzt

haben Töchter und junge Frauen auch die Ballkleider den entlegensten

Schränken übergeben und manche Tüll- und Atlasfahne wird als

Siegeszeichen aus einem Ehestandsscharmüzel, den frühern Trophäen
beigesellt, während der Ehemann, gleich andern besiegten Potentaten,
mit Seufzen die Breschen betrachtet, die der bestandene Feldzug in

seiner Kasse geöffnet hat.

Der Große Rath des Kontons Graubnnden
an die

Ghnsâinen Hlâtbe und Gemeinden desselben/)

Hochgeehrte Herren, getreue, liebe Bundsgeilossen!

Chur, den 13. Mai 1803.

Ueber vier Jahre sind verflossen, seitdem die Depntirten der

Ehrsamen Gemeinden Bündens zum letztenmal nach der Uebung un-

*) Im Anschluß an die in letzter Nmnincr publizierte Rede zur Eröffnung
des ersten bnndnerischen Großen Rates, in welcher der Präsident der Regieruugs-
komniission zum Großen Rate sprach, folgt hier der Abschied des ersten Großen
Rates an das bündu. Volk.
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serer Väter, ungestört und in der altverfassnngsmäßigen Anzahl ver-
sammlet waren, nur über die Angelegenheiten des Vaterlandes mit
einander abznrathen.

Mannigfaltig waren die Leiden, die wir in diesem Zeiträume
erduldet, mannigfaltig die Erfahrungen, die wir hoffentlich zur
heilsamen Berichtigung unserer Begriffe gemacht haben, und ebenso

mannigfaltig waren die Erwartungen und Hoffnungen, welche in dein

Gemüthe eines jeden unter uns, je nach seiner Ansicht der Dinge auf
einander gefolgt sind.

Je mehr die Wünsche der einzelnen Mitglieder des Staates von
einander abwichen, und je weniger also die Erfüllung bloß einseitiger

Wünsche die Gesamtheit des Volkes hätte befriedigen können, mit
desto innigerem Danke müssen wir die Weisheit der Vorsehung
verehren, welche den Zerrüttungen unseres Vaterlandes ihr Ziel durch
eine solche Entwicklung unsers Schicksals setzte, gegen welche nur der

Eigensüchtige murren darf, dem allein eine Entscheidung willkommener

gewesen wäre, die seinen Begriffen, seiner Ansicht und vielleicht seinen

Leidenschaften ausschließlich entsprochen hätte.

Nein, liebe Bundsgenossen, laßt uns nicht durch Umnnth über
die Entbehrung einiger Rechte oder Vortheile undankbar gegen den

Allgütigen werden, dessen allein weiser Rathschlnß uns den Genuß der

wesentlichsten Bestandtheile wahrer Freiheit wieder zugeführt hat.

Durch Eure freye Wahlen wurden dißmalen wie-der Eure
Stellvertreter in althergebrachter Anzahl berufen, den Großen Rat zu

bilden, und über die Grundlagen zur künftigen Wohlfahrt BündenS

in gemeinsame Berathung zu treten. Ihr stehet in der gerechten

Erwartung, daß Euch die Resultate der Verhandlungen dieser Versammlung

mitgetheilt werden.

Die Verfügung ist getroffen?, daß diese Erwartung in einigen

Wochen vollkommen erfüllt werde.

Aber die Mannigfaltigkeit der verhandelten Gegenstände war
groß, und da es also einige Zeit erfordert, um sie zweckmäßig zu

ordnen, und in ein vollständiges Allsschreiben zu verfassen, so haben

wir hiezu eine Kommission ans unserer Mitte ernannt, und eilen

Euch einstweilen einige Verfügungen des Großen Rathes
mitzutheilen, welche die Organisation der oberen Behörden betreffen, und

daher, um die Geschäfte in einen ordnungsmäßigen Gang zu bringen,
ungesäumt allgemein bekannt werden müssen.

Eine der ersten Verrichtungen des Großen Rathes nach vollendeter

Legitimation und Beeidigung seiner Mitglieder war die Er-
wählnng des Kleinen Rathes oder der Bnndeshänpter.
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Die Depntirten eines jeden Bmwes traten zn diesem Ende

besonders zusammen, nnd ihre Wahlen fielen ans füllende Ehrenpersvnen:

Im L. Granenbnnde: Landrichter Hr. Altla??dshanpt»?. Heter Anton
Riedi.

BnndSstatthalter: Hr. Kanzler Iah. Peter
Marchion.

In? L. Gottshausbnnd: BnndSpräsident: Hr. Präsident Vineenz dem

Ealis-Sils.
Biindsstatthaltcr? Hr. Landam. Florian U.

v. Planta.
JmL.Zehengerichtc'bund? Bundslandain. Hr. Alt-Bnudslandammann

Georg Gengel.

Binidostatthalter: Hr. Präsident Theodor
Enderli.

Zun? Präsidenten deS Großen Rathes >rmrde Herr BnndSpräsi-
dent von Salis-Sils ernannt, dessen Stelle als Piee-Präsident Herr
Landammann m?d Präside??t, Jakob II. Sprecher, in erforderlichem

Fall ersetze?? wird.

Als Aetnarien des Großen Rates wurden unter seinen

Mitgliedern ans dein löbl. GotUchausbliud Hr. Laudvogt Anton von

Peterelli Sohn? ans dein löbl. Grauenbnnd Hr. Porte??richter Christ.

Lvrez; und ans dein lobl. Zeheugerichtenlmnd Herr Podestat Christ.
Pellizzari bestellt, von welchen Herr von Peterelli die Funktionen
als erster Sekretär übernahm.

Ta anch die Anstellung von drey Weibeln beliebt wurde, so

ernannte der lobl. Grauebnnd den Mathias Candrian, von Banadnz;
der lobl. Gvttshansbnnd dei? alt Bundsiveibel G. Aìoritzi, von Chnr,
nnd der löbl. Zehengerichtenbnnd dei? Martin Gnjan, von Fidris.

Diese drei Weibel, tvelche zur Bedieii?n?g sowohl des Großen
Rathes, als auch nach Bedürfniß des Kleinen Rathes und der Standes-
deputirten zur Eidgenössischen Tagsatznng bestiiiiint sind, werden bei

ihren öffentlichen Dienstverrichtiingen einen drevfarbigen Maiitel tragen,
wozu von den Bnndesfarben deß löbl. Graneubimds, die graue,
von denen des löbl. Gvttshausbnnds die weise, und von denen des

löbl. Zehengerichtsbunds, die blaue Farbe gewählt, und so geordnet
wurde??, daß die graue Farbe dei? rechten, die weise den linken, und
die blaue dei? mittleren Theil des Mantels ausmachen wird.

Das vom Großen Rat zn seine?? Ausfertigungen gewählte
Sigel, ist anS den Wappen der drei? Bünde zusammengesetzt nnd mit
der Umschrift digillmn .deiiatm lllnltyi'ni» 13ä3 umgeben.
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Die Ackten des Großen Raths werden ans folgende Art
unterzeichnet seyn:

Der Präsident des Großen Raths
N,

Im Namen des Großen Raths, der erste Sekretär
N.

Ans den Vorschlag des Kleinen Raths, wnrdc für selbigen ein

Sigel genehmiget, auf welchem gleichfalls die Wappen der drey Bünde
erscheinen mit der Umschrift: Sigel des Kleinen Raths, und den

unter dem Wappen befindlichen Worten: Canton Granbünden 1803.—
Bis zur Verfertigung der vbbemerkten Sigel werde das Sigel des

löbl. GotteshanSbundes beiden Räthen zum einstweiligen Gebranch

angewiesen.

Die Unterschrift des Kleinen Raths wird derjenigen des Großen
Raths ähnlich und folgende seyn:

Der Präsident des Kleinen Raths
N.

Namens des Kleinen Raths, der Canzleidirektor
N.

Es werde übrigens Gut gefunden, daß sämmtliche Behörden in
unserm Canton auf gleiche Weise ihre öffentlichen Ackten und Schreiben
unterzeichnen sollen, nämlich mit dem Namen des Beamten, welcher

präsidirt, und dann Nahmens der Behörde, mit dem Namen des

Acktnars.

Zur Beobachtung einer anständigen Gleichförmigkeit wurde
gutgefunden: daß an die beide Kantons-Räthe die Aufschrift an den
hochl üblichen Großen (Kleinen) Rath und Anfangs der

Schreiben oder Memorialien die Anrede Hoch löblicher Großer
(Kleiner) Rath, im Context aber an den Kleinen Rath die

Benennung Euer Weisheiten gebraucht werden sollen.

Statt der Benennung Bürger wurde für einmal wieder die

Benennung Herr beliebt, bis allfällig die helvetische Tagsatznng eine

allgemeine Regel hierüber festsetzen werde.

Als Deputierter unseres Standes zur ersten in Freiburg
zusammentretenden Tagsatznng hat der Große Rath den Herrn
Bundspräsident Vincenz von Salis-Sils, und als Mitrath desselben

den Herrn Hanptmann Paul Anton von Tvggenbnrg ernannt; die

für dieselben vom Großen Rat genehmigte Jnstruetion nnrd dem

nächstfolgenden Ausschreiben ausführlich beigelegt werden.
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Zur Erledigung sowohl aller derjenigen Cassativnsgesnche,

welche an den vormaligen helvetischAr Obergerichtshvf in Bern ans

diesem Kanton gerichtet, und bei dessen Auflösung nnerörtert
zurückgesandt worden, als auch der ähnlichen Gesuche und Appellationen,
welche nachhin noch in den Distriktsgerichtern unseres Kantons inter-
ponirt worden seyn möchten, hat der Große Rath nöthig erachtet, ein

außerordentliches Appellaztribnnal einzusetzen.

Zum Präsidenten desselben wurde Herr Landammann Jakob

Ulrich Sprecher von Jenins ernannt, und verordnet, daß alle

diejenigen, welche ihre Appellaz fortzusetzen gesonnen sind, hierüber bis

auf den ersten Inly dieses Jahres als dem anberaumten Fatale bey

wohlermeltem Herrn Präsidenten ihre Erklärung abzugeben, und

wegen der Unkosten die verhältnißmäßige Vertröstung oder Caution

zu leisten habe» sollen, wonach sich also ein jeder, den es betrift, zu
richten haben wird.

Der ökonomische Zustand unseres Kantons, nämlich die öffentlichen

Ausgaben und vorhandenen Schulden, sowie die Hilfsquellen
zu deren Bestreitung und Berichtigung, mußten ein Hauptgegenstand
der Deliberativnen für den Großen Rath werden.

Die hierüber getroffenen Verfügungen werden in dem erst

folgenden Ausschreiben mitgetheilt werden.

Indessen erachten wir für nötig, Euch die Aufstellung einer

Kommission bekannt zu machen, welche die auf unserem Lande

haftenden Schulden liqnidiren soll.

Damit mm selbige eine vollständige Uebersicht dieser Schulden
erhalten möge, werden diejenigen Gemeinven und Partikulare,?,
welche auf die von den Vvrhinnigm Behörden bereits ergangene
Einladungen ihre allsällig gegründete Anforderungen noch nicht
eingereicht haben möchten, andnrch aufgefordert, selbige, jedoch mit Weg-
lassnng der nur auf Einquartierungen, Plünderungen, Fuhren,
Schanzarbeiten und Requisitionen beruhenden Ansprüche, an die vberwähnte
Konnnission spätestens bis auf den ersten August dieses Jahres
gelangen zu lassen.

Zu Mitgliedern dieser Kommission sind ernannt worden,
Herr Hanptmann Paul Anton von Toggenbnrg, von Anschein,

„ Bundsstatthaltcr Johann Peter Marchion, von Donat,

„ Präsektrichter Alexander Heim, von Chnr,

„ Podestat Hartmann Marin, von Zizers,

„ Bnndslandammann Meinrad Bnol, von Parpan, und

„ Bnndslandammann Rudolf Brosi, vom Kloster.



— 140 —

Um wo möglich unser Land von den Beschwerden, welche die

Gegenwart der französischen Drnppcn verursachen, zu entledigen, hat
der Große Rat an den dermahlen in der Schweiz kommandirenden

französischen Herrn General Barbon ein Schreiben erlassen, in welchem

nebst der Anzeige der ruhigen Constitnirung sämmtlicher Behörden
dieses KantvnS, das Ansuchen geinacht worden ist, die Französischen

Truppen ans demselben gänzlich wegzuziehen.

Bor der Entlassung deS Großen Rates wurden die Herren
Bnndeshänpter und ihre Statthalter noch besonders beeidigt.

Da erster» durch einen Beschluß des Großen Rates die

Bestellung der Kanzley des Kleinen Rates überlassen, und zugleich

bestimmt worden war, daß der erste Beamte dieser Kanzley gleichfalls
im Beyseyn des Großen Rates beeidigt werden sollte, so stellten die

Herren Häupter demselben den RathShcrrn Christian Karl Wredvw
von Chnr als den von ihnen ernannten Kanzleydirektor vor, welcher

dann in dieser Eigenschaft den Eid wirklich ablegte.

Dieß sind, wertheste Bnndsgenvssen, die Einrichtungen, von
welchen? wir Euch vorläufig Kenntnis zu geben nöthig erachtet haben.

Indem wir das gesammte Verbündete Vaterland sammt Euch und

uns dein Schutz und der Söhnt des Allerhöchsten empfehlen, ver-
sichern wir Euch unserer frennd-bnndsgenösischen Achtung und

Ergebenheit.

Der Präsident des Großen Raths,
Vine. v. Salis, Sils.

In? Namen des Großen Raths, der erste Sekretär,

Johann Anton Peterelli.

Beitrag mr Biographie des Reformators
Joh. Fàitms Moànns.

Dankschreiben der Stadt Chnr an Zürich für NcbcrZassiing des

Johann Schmid als Pfarrer der Chnrer (Martins? Kirche, mit Angabe
der Gehaltsbedingungen. slöö?, 2. März.>

Unnser frnndtlich willig diennst, sampt was wir eren liebs und

gnts vermögen znnor. Edel, vest, fürsichtig und insonnders gut fründt
und getrüwen lieben eyd und pnndgnossen.

Das ir nnnS den ersinnen wvlgelerten Herren Johann Schmid,
bewiser dis brieffs, nfs unnser sründtlich ansuchen zu einein predi-
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